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Urteil 
Bayr. VGH, Art. 13, Art. 14 Abs. 2,  
Art. 16 BayDG, §§ 174, 176 StGB
Entzug des Ruhegehalts eines Lehrers  
40 Jahre nach sexuellem Missbrauch

Ein beamteter Lehrer, der in den Jahren 1971 bis 
1976 für den Dienst an einer Missionsschule im Ausland 
freigestellt wurde, verliert sein Ruhegehalt, wenn er sich 
in der Zeit dieser Freistellung des schweren sexuellen 
Missbrauchs an ihm anvertrauten Kindern schuldig 
gemacht hat.

Weder der Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 
BGB) noch das Verhältnismäßigkeitsprinzip führen 
dazu, dass wegen der ungenügenden Aufklärung des 
Falles durch das Bayerische Staatsministerium für Un-
terricht und Kultus im Jahr 1976 von der disziplinaren 
Höchstmaßnahme abzusehen wäre.
(Leitsätze der Redaktion)
Urteil des Bayerischen VGH vom 09.04.2014, 16a D 12.14
Aus dem Tatbestand:

I.
Der 1939 geborene Beklagte (…) legte im Jahr 1966 
das erste Staatsexamen in den Fächern Französisch 
und Englisch für das Lehramt an höheren Schulen ab. 
1968 bestand er das zweite Staatsexamen. Mit Wir-
kung vom 1. April 1970 wurde er unter Berufung in 
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Studienrat 
ernannt (Tätigkeit am A.-Gymnasium in N. bei C.).

Für die Zeit vom 1. August 1971 bis 31. Juli 1974 
wurde er entsprechend seinem Antrag für Aufgaben 
der Entwicklungshilfe in N. zunächst im Auftrag der 
Evangelisch-Lutherischen Mission mit Sitz in H., 
sodann im Auftrag der Evangelisch–Lutherischen 
Kirche in Bayern mit Sitz in N. unter Fortfall seiner 
Dienstbezüge vom staatlichen Gymnasialdienst Bay-
erns beurlaubt. Die Beurlaubung wurde bis 31. Juli 
1976 verlängert. Mit Wirkung vom 1. April 1974 
erfolgte seine Ernennung zum Oberstudienrat.

In N. war der Beklagte als Lehrer in der K.-L.-
School in W., einer Schule mit deutschem Schulzweig 
für Kinder deutscher Missionare und anderer 
deutschsprachiger Personen in N. tätig. Anfang des 
Jahres 1976 wurde das Missionswerk über sexuelle 
Übergriffe des Beamten bei den Schülerinnen S. K. 
und K. G. informiert.

In einem Schreiben an das Missionswerk (Ober-
kirchenrat Pfarrer B.) vom 15. Februar 1976 räumte 
der Beklagte ein, im Jahr 1974 „unsaubere, unzüch-
tige Beziehungen“ zu der 12-jährigen Schülerin K. G. 
unterhalten zu haben. K. sei etliche Male in seiner 
Wohnung gewesen, Geschlechtsverkehr sei nicht zu-
stande gekommen, „weil unmöglich“ und weil er von 
furchtbaren Gewissensbissen geplagt immer wieder 
im letzten Moment davon abgehalten worden sei. 
Um aber ganz offen zu sein: Es sei nicht sein Ver-

dienst, dass die geschlechtlichen Handlungen nicht 
weiter gediehen, sondern ihre Unausführbarkeit. Mit 
anderen Mädchen habe er nach bestem Wissen und 
Gewissen nichts zu tun gehabt.

In einem weiteren Schreiben vom 15. Februar 
1976 erläuterte der Beklagte gegenüber Oberkir-
chenrat B., dem was er erklärt habe, sei bei Gott 
nichts hinzuzufügen. Es sei ja auch schlimm genug. 
Zum Verständnis und zur Vervollständigung wolle 
er dennoch berichten, wie es dazu gekommen sei. 
Im Jahr 1973/74 sei er sehr heftig an einem Fußpilz 
erkrankt. K. G. habe ihn gepflegt, hierbei seien die 
ersten Annäherungsversuche entstanden. Er wolle um 
Verzeihung bitten, für die Folgen müsse er einstehen. 
Er bitte darum, von einer strafrechtlichen Verfolgung 
abzusehen, da sonst die „gesamte Existenzgrundlage 
beim Staat verwirkt wäre“. Ebenfalls am 15. Februar 
1976 räumte der Beklagte gegenüber dem in N. be-
findlichen Pastor A., welcher durch das Missionswerk 
mit Ermittlungen in dieser Angelegenheit beauftragt 
worden war, auf Vorhalt ein, dass es zu Annäherun-
gen gegenüber der Schülerin S. K. gekommen sei. 
Kontakte zu anderen Schülerinnen seien „unterhalb 
einer Problemschwelle“ gelegen (zwölfseitiger Akten-
vermerk des Pastors A. über seine Ermittlungen vom 
21. Februar 1976 befindlich in der Personalakte des 
Missionswerks).

Unter dem 1. April 1976 schrieb Pastor G., 
Vater der Schülerin K. G., an das Missionswerk in 
Deutschland, der Beklagte habe das Leben seiner 
Tochter „versaut“. Er meine, er solle nicht ohne zu 
büßen davon kommen. Der Kerl gehöre hinter Gitter. 
Unter dem 21. April 1976 führte Pastor G. gegenüber 
dem Missionswerk u.a. aus, der Beklagte habe eine 
dämonische Geschicktheit gehabt, die Kinder zum 
Schweigen zu verpflichten und sie sich zu Willen zu 
machen. Er sei für ihn der typische Sittlichkeitsver-
brecher.

In einem bei Oberkirchenrat B. am 14. April 
1976 eingegangenen Brief erklärte die Ehefrau des 
Beklagten u.a., das Verhältnis ihres Mannes mit K. 
G. sehe sie als Flucht aus häuslichen Problemen und 
ausgelöst durch das sehr enge Lehrer/Schülerinver-
hältnis.

Am 30. Mai 1976 berichteten die Eltern der 
Schülerin M. M. Oberkirchenrat B. von sexuellen 
Übergriffen des Beklagten an ihrer Tochter im Zeit-
raum 1972/1973 in W.

Unter dem 22. Juli 1976 wandte sich Pfarrer B. für 
das Missionswerk als dessen Direktor an das Bayeri-
sche Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 
Dem Missionswerk sei im Frühjahr 1976 ein Vor-
fall zur Kenntnis gekommen, der es veranlasst habe, 
den Beklagten etwas vorzeitiger aus N. abzurufen. 
Der Beklagte habe sich einer Schülerin gegenüber 
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Unregelmäßigkeiten zuschulden kommen lassen. 
Zwischenzeitlich sei die Angelegenheit von Seiten 
des Missionswerks bereinigt worden. Es könne bestä-
tigt werden, dass die fachliche Arbeit des Beklagten 
Anerkennung verdiene. Sowohl das Verhältnis unter 
den vier Kollegen aus Deutschland, sowie zu den Leh-
rern aus Aus. oder Am. als auch zu den Schülern sei 
gut gewesen und habe zum Eingreifen keinen Anlass 
gegeben. Der Beklagte habe sich für die Kinder im 
Internat außerordentlich und über seine dienstlichen 
Verpflichtungen hinaus eingesetzt. In einem Entwurf 
zu diesem Schreiben hieß es noch u.a.: „Im Frühjahr 
1976 allerdings kam ein Vorfall zu unserer Kenntnis, 
der uns veranlasste, Herrn K. etwas vorzeitig abzu-
rufen. Herr K. hatte sich einer Schülerin unsittlich 
genähert. Wir haben uns bemüht, die Angelegenheit 
zwischenzeitlich zu bereinigen“.

Mit Schreiben vom 29. September 1976 nahm 
der Beklagte gegenüber dem Staatsministerium auf 
Aufforderung zu dem „Vorfall“ dahingehend Stel-
lung, dass sich die Verhältnisse in der K.-L.-School 
in W./N., in der er sehr gerne gewesen sei, mit den 
schulischen Gegebenheiten in Europa nicht verglei-
chen ließen. Das Verhältnis zwischen Lehrern und 
Schülern sei ein familiäres. So sei es allgemein üblich, 
dass sich Schüler und Lehrer gegenseitig mit „Du“ 
anredeten und dass die Schüler – es handle sich ja 
um ein Internat – oft ihre Lehrer in deren Wohnun-
gen aufsuchten. Hieraus habe es sich ergeben, dass 
eine Schülerin, die Tochter eines eng befreundeten 
Missionars, in der Familie (des Beklagten) Eingang 
gefunden habe. Sie habe manche Hausarbeiten wie 
eine Tochter verrichtet. Dies habe zugegebenermaßen 
in der Notengebung und im Unterricht zu einer ge-
wissen Bevorzugung geführt, die auch von anderen 
Kindern bemerkt worden sei. Dies habe sich auf das 
Arbeitsklima an der Schule ungünstig ausgewirkt. 
Als das Missionswerk davon Kenntnis erhalten habe, 
sei das Vertrauensverhältnis gestört gewesen. Er habe 
den Vorschlag akzeptiert, die Schule etwas vorzeitiger 
vor Beendigung des Schuljahres zu verlassen, zumal 
dies ihm auch aus gesundheitlichen Gründen gelegen 
gekommen sei. Der Sachverhalt sei bei Vorsprachen 
im Missionswerk und bei einer Zusammenkunft mit 
den Eltern der Schülerin restlos mit allen Beteiligten 
bereinigt worden. Diese Bereinigung werde ja auch 
im Schreiben des Missionswerks vom 22. Juli 1976 
bestätigt.

Eine Reaktion des Ministeriums erfolgte nicht 
mehr. Ab 1. August 1976 unterrichtete der Beklag-
te wiederum am A.-Gymnasium in N. bei C.. Mit 
Wirkung vom 1. April 1985 wurde er zum Studien-
direktor ernannt.

Mit Wirkung vom 1. September 1999 wurde der 
Beklagte aus gesundheitlichen Gründen auf einen 
Antrag in den Ruhestand versetzt. Er ist schwerbe-

hindert mit einem zuletzt bekannten Grad der Behin-
derung von 50. Der Beklagte ist seit 1971 verheiratet 
und hat eine 1972 geborene Tochter. Er erkrankte mit 
drei Jahren an spinaler Kinderlähmung und leidet 
infolge dessen an einer Rückgratverkrümmung. Der 
Beklagte ist bislang weder strafrechtlich noch diszip-
linarrechtlich in Erscheinung getreten.

II.
Im Februar 2010 wandte sich Pastor i. R. G.-S. 
(früher Pastor G.) an das Missionswerk in N.. Seine 
Tochter K. G. sei Anfang der 70er Jahre in N. von 
dem Beklagten missbraucht worden. Seine Tochter sei 
nie darüber hinweggekommen. Die Dinge seien tot-
geschwiegen worden. Das Missionswerk müsse nun 
etwas tun. Unter dem 15. März 2010 übersandte die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (Landes-
kirchenrat - Landeskirchenamt) dieses Schreiben an 
das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus zur Information. Nach dem Wissensstand der 
Kirche sei der Beklagte damals aus dem Dienst des 
Freistaates entlassen worden. Nicht bekannt sei, ob 
das Kultusministerium damals Strafanzeige erstattet 
habe. Die Landeskirche habe dies unterlassen. Um 
Auskunft werde gebeten.

Mit Schreiben vom 10. Mai 2010 informierte 
das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus die Landesanwaltschaft Bayern als zuständige 
Disziplinarbehörde, dass der Verdacht auf Vorliegen 
eines Dienstvergehens bestehe und bat darum, gegen 
den Beklagten ein Disziplinarverfahren in eigener 
Zuständigkeit einzuleiten. Mit Schreiben vom 2. Juni 
2010 leitete die Landesanwaltschaft Bayern gemäß 
Art. 19 Abs. 1 Satz 1 BayDG ein Disziplinarverfahren 
gegen den Beklagten ein. (…)

Am 13. September 2010 vernahm die Landesan-
waltschaft Bayern in Anwesenheit des Bevollmäch-
tigten des Beklagten die 1962 geborene Zeugin K. 
B. (geborene G.). Diese erklärte u.a.: Sie glaube den 
Beklagten ab 1971 in W. im Unterricht gehabt zu 
haben. Er habe sie oft auf den Schoß genommen. 
Sie habe das nicht leiden können, weil es dort im-
mer so hart gewesen sei. Sie habe das damals nicht 
einordnen können, wisse jetzt aber natürlich, dass 
sein Glied erigiert gewesen sei. Der Beklagte habe sie 
und ihre Freundin G. ins Haus geholt, wenn seine 
Frau krank gewesen sei. Er habe sie verschiedene Sa-
chen erledigen lassen. Zum Teil habe er die Freundin 
weggeschickt. Sie wisse noch, dass er sie geschlagen 
habe, nachdem er erfahren habe, dass sie ihre Periode 
bekommen habe. Er habe ihre Mutter gefragt, was sie 
tun würde, wenn sie schwanger werden würde. Er 
habe sich mit ihr entweder zuhause im Schlafzimmer 
vergnügt, wenn seine Frau nicht da gewesen sei oder 
unter der Schule. Die Häuser in W. seien nämlich 
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auf Stelzen gebaut. Er habe ihr die Beine auseinan-
dergespreizt und versucht, in sie einzudringen. Dies 
sei nicht gelungen, weil sie sehr eng gewesen sei. Er 
habe sie beschimpft, dass sie frigide wäre. Er sei dann 
mit dem Finger in sie eingedrungen. Sie habe ihn mit 
der Hand oder dem Mund befriedigen müssen. Sie 
könne nicht sagen, wie oft es gewesen sei, es sei über 
Jahre hinweg regelmäßig gewesen. Sie glaube, dass es 
zum vollendeten Geschlechtsverkehr nur einmal ge-
kommen sei. Es könne auch noch mehrmals gewesen 
sein. (…) Sie habe öfter Suizidgedanken gehabt. (…) 
Was sich durch ihr Leben durchziehe, sei ihre Angst 
vor Schwangerschaften und davor, dass sie frigide sei.

Die 1964 geborene Zeugin S. D. (geborene K.), 
in A. lebend, erstattete ihre Aussage mit E-Mails vom 
9. Oktober und 13. Oktober 2010. Der Beklagte sei 
von August 1974 bis Ende 1975 ihr Lehrer gewesen. 
Die Vorfälle sexuellen Missbrauchs hätten sich im 
Jahr 1975 ereignet. Sie sei damals 11 Jahre alt gewe-
sen. Ab einem gewissen Punkt sei es für sie Teil der 
regulären Schulstunden gewesen, dass sie auf seinem 
Schoß gesessen sei. Sie wisse, dass sie oft seine Hand 
gehalten habe während des Unterrichts. Er habe oft 
ihr Haar gestreichelt während der Schulstunden und 
sie am Ende der Stunde geküsst und mit Koseworten 
bezeichnet. Einmal seien sie und die Zeugin G. W. 
(geborene H.) mit dem Beklagten in dessen Auto 
gefahren. Er habe ihnen gesagt, dass er pornogra-
fische Magazine in seinem Auto habe und ihnen 
angeboten, sie ihnen zu zeigen. Dann habe sie die 
Aufgabe bekommen, nachmittags die Papierkörbe in 
die Verbrennungsanlage zu bringen. Er sei mit ihr 
gekommen und habe sie nach einer langen Zeit der 
Umarmung auf den Mund geküsst. Sie habe die Küs-
se nicht gemocht, aber er habe ihr versichert, dass sie 
das nach und nach mögen werde. Dies sei zu meh-
reren Gelegenheiten passiert. Nach diesen Vorfällen 
sei sie beunruhigt gewesen und habe gefühlt, dass es 
nicht richtig gewesen sei, was sie täten. Sie habe mit 
dem Beklagten über diese Furcht gesprochen. Er sei 
ziemlich ärgerlich geworden und habe ihr gesagt, 
sie könne es jederzeit beenden. Das alles sei nur von 
ihr ausgegangen. Sie habe sich fürchterlich schuldig 
und verwirrt gefühlt. Während des Schuljahres habe 
sich der Beklagte ihr körperlich genähert. Er habe 
ihren Rücken unter ihrer Kleidung gerieben und 
ihre Brüste gestreichelt und bei zwei Gelegenheiten 
habe er seine Hand in ihre Unterhose von hinten 
her geschoben, sie betastet und seinen Finger in ihre 
Vagina eingeführt. Der Beklagte habe ihr das Ver-
sprechen abgenommen, niemals jemandem etwas 
über ihr Geheimnis zu erzählen. Sie habe sich dann 
ihren Eltern offenbart, diese hätten einen Brief an 
den Beklagten geschrieben. Danach habe der Be-
klagte sie niemals wieder berührt. Sie sei erleichtert 
und erfreut zu erfahren, dass nun ein Disziplinar-

verfahren gegen den Beklagten eingeleitet worden 
sei. Schon daran erkenne man, dass die Ereignisse 
sie über die Jahre, oft auch unterbewusst, belastet 
hätten. Vor etwa fünf Jahren habe sie etliche Termine 
mit einer Psychologin gehabt. Erst da sei ihr richtig 
klar geworden, wie stark sie diese Missbräuche be-
einflusst hätten. (…)

Die 1959 geborene Zeugin M. H. (geborene M.) 
erklärte am 13. September 2010 u.a.: Sie habe beim 
Beklagten ca. 2 ½ Jahre Unterricht gehabt. Der Be-
klagte sei neben ihr gesessen, habe sein Bein an ihres 
gedrückt und seine Hand auf ihren Oberschenkel 
gelegt. Sie könne nicht mehr sagen, wie oft dies ge-
wesen sei. Es sei jedenfalls häufiger gewesen. Er habe 
ihr dann auf Französisch etwas über ihre Schönheit 
erzählt. Es sei ihr sehr peinlich gewesen. Sie habe 
immer gehofft, dass die anderen Schüler nicht mit-
bekommen, was er sage. Er habe auch anzügliche 
Bemerkungen geäußert. Einmal habe sie etwas an 
die Tafel schreiben müssen, er sei hinter sie gekom-
men und habe ihren Busen mit beiden Händen von 
hinten umfasst. Sie habe darüber weder mit ihren 
Eltern noch mit Freundinnen gesprochen. Sie habe 
sich damals nicht gut gefühlt. Es sei eklig und pein-
lich gewesen, sie habe auch gewusst, dass es nicht in 
Ordnung gewesen sei.

Die 1963 geborene Zeugin G. P. (geborene H.) 
erklärte am 13. September 2010 u.a.: Sie sei von 1972 
oder 1973 bis 1976 in der Missionarsschule in W. 
gewesen. Sie habe in der 3. Klasse in der Missions-
schule begonnen. Den Beklagten habe sie allerdings 
erst in der 5. und 6. Klasse gehabt. Der Beklagte sei 
sehr anzüglich gewesen, d.h., er habe sie am nackten 
Bein gestreichelt oder die Hand an der Taille unter 
ihr T-Shirt geschoben. Damals seien Miniröcke sehr 
modern gewesen, und er habe ihr bei allen möglichen 
Gelegenheiten gesagt, dass sie die Schönste sei. Ihre 
Mutter sei zu der Zeit damals verunglückt gewesen, 
ihr Vater habe sie zur Adoption freigeben wollen. Es 
hätten ihre Patentante und der Beklagte zur Wahl 
gestanden. Der Beklagte habe ihr immer gesagt, dass 
er ihr alles kaufen würde und Reisen mit ihr machen 
würde, wenn sie erst bei ihm wohnen würde. Sie mei-
ne, dass er an ihr als Frau interessiert gewesen sei, sie 
ihm aber noch zu jung gewesen sei. Eines Tages auf 
dem Rückweg von der Kirche habe er sie gebeten, 
ihm beim Bettenüberziehen zu helfen. Seine Frau 
sei verreist gewesen. Die Laken seien blutverschmiert 
gewesen. Er habe ihr erklärt, dass seine Frau ihre Peri-
ode habe und das würde eben passieren, wenn man in 
dieser Zeit miteinander schlafe. Er habe sie nach dem 
Wechseln der Laken auf das Bett gedrückt und sie an 
der Taille festgehalten und komische Laute gemacht. 
Er sei seitlich vom Bett gestanden und sie sei dann 
quasi quer zum Kopfteil im Bett gelegen. Er habe 
sich über sie gebückt und sie an der Taille festgehal-
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ten. Sie habe dann irgendwann gekichert und gelacht 
und sich weggedreht und er habe sie dann losgelas-
sen. Sie wisse noch einen anderen Vorfall: Einmal 
habe der Beklagte sie und zwei andere Mädchen im 
Auto mitgenommen. Er habe ihnen Playboy-Hefte 
mit nackten Männern zum Anschauen gegeben und 
ihnen dazu erklärt, wie ein Mann so aussehe. Sie 
meine, dass er ihre Reaktion auf diese Bilder habe 
sehen wollen. Sein Verhalten sei jedenfalls nicht nor-
mal gewesen. Sie glaube, er habe sie zu bestimmten 
Vorgängen hinführen wollen. Er habe ihnen auch 
gesagt, sie sollten das niemandem erzählen. Er habe 
sie bei jeder Gelegenheit in den Arm genommen, 
am Oberschenkel am nackten Bein berührt, in der 
Mitte des Oberschenkels, nicht zwischen den Beinen. 
Er habe ihr die Hand unter das T-Shirt geschoben, 
an der Brust habe er sie nicht berührt. Er habe sie 
auch auf die Stirn geküsst, nicht auf den Mund. Er 
habe sie oft auch während des Unterrichts auf seinen 
Schoß gesetzt, während er etwas korrigiert habe. Sie 
könne nicht sagen, ob er erregt gewesen sei, wenn 
sie auf seinem Schoß gesessen sei. Er sei für sie ein 
Vaterersatz gewesen. Er sei für sie praktisch wie ein 
Gott gewesen. Sie habe sich dann oft gewehrt und 
habe gesagt „geh weg, geh weg“. Er habe sie dann im-
mer als frigide vor den anderen Schülern bezeichnet. 
Sie sei alleine oder zusammen mit anderen Kindern 
öfters im Haus des Beklagten gewesen, z.T. sei auch 
dessen Ehefrau dagewesen. Der Beklagte habe sich 
in ihrer Anwesenheit auch umgezogen. Dabei hätten 
sie jeweils die Geschlechtsteile von ihm gesehen. Das 
Verhältnis zwischen den Schülern und den Lehrern 
sei sehr vertraut gewesen, wesentlich enger als das 
z.B. in Deutschland üblich wäre. Allerdings sei das 
Verhalten des Beklagten anders gewesen als das an-
derer Lehrer.

(…) Der Bevollmächtigte des Beklagten führte unter 
dem 31. Januar 2011 aus, dass eine Äußerung zu den 
Vorwürfen nicht erfolge. Es werde die Verwirkung 
der disziplinarischen Ahndung bzw. der Verzicht auf 
eine solche Ahndung eingewendet. Es werde bean-
tragt, beim zuständigen Staatsministerium Nachfra-
ge zu halten, ob seinerzeit ein Disziplinarverfahren 
eingeleitet worden sei und wie es ggf. geendet habe. 
Offensichtlich habe das Staatsministerium kein Auf-
klärungsinteresse gezeigt.

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus führte sodann unter dem 8. Februar 2011 
gegenüber der Landesanwaltschaft Bayern u.a. aus, 
ein Disziplinarverfahren sei damals nicht eingeleitet 
worden. Dem Ministerium bekannt geworden sei da-
mals nur eine Ungleichbehandlung bei der Notenge-
bung. Das wahre Ausmaß der Dienstpflichtverletzung 
sei nicht bekannt gewesen. Weder in dem Schreiben 

des Missionswerks noch in der Stellungnahme des 
Beklagten habe sich dazu eine Andeutung gefunden.

III.
Am 9. März 2011 erhob der Kläger Disziplinarklage 
mit dem Antrag, dem Beklagten die Ruhegehaltsbe-
züge abzuerkennen.

(…) Die Mutter der ebenfalls von dem Beamten 
sexuell missbrauchten Zeugin S. D. (geborene K.) war 
von ihrer Tochter über die sexuellen Übergriffe ihr 
gegenüber informiert worden. Als weitere mögliche 
Betroffene hatte S. D. die Zeugin K. B. benannt. 
Frau K. veranlasste eine Untersuchung der Zeugin 
durch einen Gynäkologen, der feststellte, dass bei 
der Zeugin das Hymen nicht mehr intakt war. Frau 
K. informierte auch die Eltern der Zeugin über die 
Übergriffe. In der Folge durchsuchten die Eltern der 
Zeugin deren Sachen und fanden dabei die Briefe 
des Beamten.

Der Vater der Zeugin, Pastor H. G., wandte 
sich von P.-N. aus in mehreren Briefen an das Bayer. 
Missionswerk und bat um Auskunft über die ihm 
zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkei-
ten. Dem Beamten wurde auferlegt, sich einer psy-
chiatrischen Untersuchung zu unterziehen, um eine 
Wiederholungsgefahr ausschließen zu können. Aus 
einem Brief von Pastor G. vom 14. Juni 1976 ergibt 
sich schließlich, dass unter der Voraussetzung, dass 
sich der Beamte einer psychiatrischen Behandlung 
unterziehen würde, er keine weiteren Maßnahmen 
für erforderlich halten würde.

Eine Strafanzeige erfolgte nicht, weder durch das 
Missionswerk noch durch den Vater der Zeugin. Dem 
in der Personalakte enthaltenen Schriftverkehr ist zu 
entnehmen, dass die Bemühungen des Missionswerks 
ausschließlich dem Wohlergehen und weiteren beruf-
lichen Fortkommen des Beamten gewidmet waren. 
(…)

IV.
Das Verwaltungsgericht erkannte mit Urteil vom 
19. März 2012 auf die Disziplinarmaßnahme der 
Aberkennung des Ruhegehalts. Verwirkungs- bzw. 
Verzichtsumstände könnten nicht durchgreifen. (…) 
Gemäß Niederschrift über die mündliche Verhand-
lung vor dem Verwaltungsgericht vom 19. März 
2012 erklärte der Beklagte u.a., er sei auf Drängen 
seiner „kirchlichen Vorgesetzten“ wohl im Mai 1976 
für zwei Tage in einem psychiatrischen Zentrum in 
O. befragt bzw. begutachtet worden. Ein förmliches 
Gutachten sei nicht erstellt worden, ihm sei jedoch 
gesagt worden, dass er weiter als Lehrer Dienst tun 
könne. (…)
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V.
Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Er-
folg. Das Verwaltungsgericht hat dem Beklagten zu 
Recht das Ruhegehalt aberkannt. (…)

Aus den Entscheidungsgründen:

II.
Der Senat legt seiner Entscheidung den Sachverhalt 
zugrunde, der Gegenstand der Disziplinarklage des 
Klägers (Bl. 6 bis 14 der Klageschrift v. 7.3.2011, 
eingegangen beim VG am 9.3.2011) ist. Der Beklagte 
hat sich dazu weder im behördlichen noch im ge-
richtlichen Disziplinarverfahren geäußert. Das Ge-
richt ist davon überzeugt, dass der Beklagte die ihm 
vorgeworfenen Handlungen begangen hat. (…) Die 
Aussagen der Zeuginnen sind detailreich und wider-
spruchsfrei, mithin glaubhaft. Sie belegen die gegen 
den Beklagten erhobenen Vorwürfe. Hinzu kommt, 
dass das Missionswerk der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Bayern bereits 1976 umfangreiche, 
in deren Personalakte dokumentierte Ermittlungen 
zu den dem Beklagten vorgeworfenen Handlungen 
durchführte. Mehrfach wurde der Beklagte in N. von 
Pastor A. vernommen, dabei räumte er jedenfalls die 
Taten gegenüber K. B. und S. D. im Wesentlichen 
ein (Aktenvermerk vom 21. Februar 1976). Ebenso 
bekannte er sich zu den erhobenen Vorwürfen je-
denfalls betreffend die Schülerinnen K. B. und S. 
D. in zwei Schreiben an Oberkirchenrat B. vom 15. 
Februar 1976. (…)

III.
Die Verfehlungen des Beklagten gegenüber den vier 
Schülerinnen stellen ein einheitliches Dienstvergehen 
dar (vgl. BVerwG, B.v. 11.2.2000 – 1 DB 20.99 – 
BayVBl 2000, 567, 568). Sie stehen in einem inne-
ren und äußeren Zusammenhang, da sie anlässlich 
des Dienstes des Beklagten als Lehrer im Auftrag der 
Evangelisch-Lutherischen Mission/Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in Bayern in W./N. begangen wurden.

Durch seine Taten hat der Beklagte ein außer-
dienstliches Dienstvergehen i.S.d. Art. 84 Abs. 1 
Satz 2 BayBG vom 18. Juli 1960 in der Fassung des 
Dritten Gesetzes zur Änderung beamtenrechtlicher 
Vorschriften vom 27. Juli 1970 (GVBl. S. 327) be-
gangen und dadurch vorsätzlich schuldhaft die ihm 
obliegenden Dienstpflichten verletzt: Die Taten sind 
als außerdienstliche Pflichtverletzung zu bewerten. 
(…) Zu fragen ist, ob das pflichtwidrige Verhalten 
des Beamten in sein Amt und die damit verbundene 
dienstliche Tätigkeit eingebunden war (BVerwG, U.v. 
19.8.2010 – 2 C 5/10 – juris Rn. 9 m.w.N.). Davon 
ausgehend beging der Beklagte die Taten während 
seiner Beurlaubung vom staatlichen Gymnasialdienst 

Bayerns. Ein funktionaler Zusammenhang zwischen 
den Pflichtverletzungen und der dienstlichen Tätig-
keit des Beklagten als beamteter Lehrer im Staats-
dienst bestand nicht.

Durch sein Verhalten hat der Beklagte vorsätzlich 
schuldhaft gegen seine auch außerdienstliche Pflicht 
zu achtungs- und vertrauenswürdigem Verhalten 
(Art. 64 Abs. 1 Satz 2 BayBG Stand 1.8.1970) ver-
stoßen. (…) Zwar wird von einem Beamten außer-
dienstlich kein wesentlich anderes Sozialverhalten 
erwartet als von jedem Bürger. Hier übersteigt je-
doch das Fehlverhalten des Beamten das einer jeden 
außerdienstlichen Pflichtverletzung innewohnende 
Mindestmaß an disziplinarischer Relevanz deutlich 
(…) Hinzu kommt, dass das Fehlverhalten einen 
Bezug zur dienstlichen Tätigkeit des Beklagten auf-
weist. Dafür genügt, wenn das außerdienstliche Ver-
halten Rückschlüsse auf die Dienstausübung in dem 
Amt im konkret-funktionellen Sinne zulässt oder 
den Beamten in der Dienstausübung beeinträchtigt. 
Insoweit genügt die bloße Eignung, zu einem kon-
kreten Ansehensschaden muss es nicht gekommen 
sein (BVerwG, U.v. 19.8.2010 – 2 C 5/10 – juris, 
BVerwG, B.v. 21.12.2010 –2 B 29/10 – juris). Dies 
ist zu bejahen. Zum einen lässt das Fehlverhalten 
des Beklagten während seiner Beurlaubung insoweit 
Rückschlüsse auf dessen Dienstausübung als staat-
lich beamteter Gymnasiallehrer zu, als sich die Frage 
aufdrängt, ob sich derartige Taten wiederholen könn-
ten. Zum anderen ist das Fehlverhalten geeignet, das 
Vertrauen der Schüler, der Eltern, der Kollegen, der 
Vorgesetzten und der gesamten Öffentlichkeit in die 
Lehrerstellung des Beklagten zu untergraben, mithin 
die Dienstausübung zu beeinträchtigen.

IV.
(…) Beamte, die durch ein schweres Dienstvergehen 
das Vertrauen des Dienstherrn oder der Allgemeinheit 
endgültig verloren haben, sind aus dem Beamten-
verhältnis zu entfernen. Ruhestandsbeamten wird 
das Ruhegehalt aberkannt, wenn sie, wären sie noch 
im Dienst, aus dem Beamtenverhältnis hätten ent-
fernt werden müssen (Art. 14 Abs. 2 Sätze 1, 2, 13 
BayDG). Ein Disziplinarmaßnahmeverbot wegen 
Zeitablaufs (Art. 16 BayDG) besteht für die Diszi-
plinarmaßnahme der Aberkennung des Ruhegehalts 
nicht. (…)

Ruhestandsbeamten wird das Ruhegehalt aber-
kannt, wenn sie, wären sie noch im Dienst, wegen 
eines endgültigen Vertrauensverlustes aus dem Be-
amtenverhältnis hätten entfernt werden müssen. (…) 
Innerdienstliche sexuelle Verfehlungen von Lehrern 
an ihnen anvertrauten Schülern machen den Beam-
ten regelmäßig untragbar (BayVGH, U.v. 12.3.2013 
–16a D 11.624 – juris). (…) Zwar wurde der Beklagte 
strafrechtlich nicht verurteilt. Es steht aber fest, dass 
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er nach deutschem Recht vorsätzlich und schuldhaft 
die Straftatbestände des sexuellen Missbrauchs von 
Kindern und von Schutzbefohlenen verwirklicht hat 
(§§ 174, 176 StGB 1969/1975).(…)

Ausgehend von diesem Orientierungsrahmen ist 
in der Gesamtschau der Schwere des Dienstvergehens 
die Aberkennung des Ruhegehalts angezeigt, Art. 6 
Abs. 2 Nr. 2, Art. 13 BayDG. (…) Der sexuelle Miss-
brauch von Kindern ist bereits unabhängig von dem 
konkreten Amt, das ein Beamter innehat, geeignet, 
das Ansehen des Berufsbeamtentums derart schwer-
wiegend zu beeinträchtigen, dass als Richtschnur 
für die Maßnahmebemessung die Entfernung aus 
dem Beamtenverhältnis bzw. die Aberkennung des 
Ruhegehalts zugrunde gelegt werden kann. Dies 
folgt aus der in hohem Maße schädlichen Wirkung 
eines sexuellen Missbrauchs für die Persönlichkeit 
des Kindes (Art. 2 Abs. 1 GG), verbunden mit einer 
schweren Verletzung seiner Menschenwürde (Art. 1 
Abs. 1 GG, BVerwG, U.v. 25.3.2010, B.v. 23.6.2010 
jeweils a.a.O.). 

Das Bundesverwaltungsgericht führt in beiden 
Entscheidungen weiter aus: „Der strafbare sexuelle 
Missbrauch eines Kindes ist in hohem Maße per-
sönlichkeitsschädigend, weil er in den Reifeprozess 
eines jungen Menschen eingreift und nachhaltig die 
Entwicklung seiner Gesamtpersönlichkeit gefähr-
det. Ein Kind oder Jugendlicher kann wegen seiner 
fehlenden bzw. noch nicht hinreichenden Reife das 
Erlebte intellektuell und gefühlsmäßig in der Regel 
gar nicht oder nur sehr schwer verarbeiten. Zugleich 
benutzt der Täter sein kindliches Opfer als Mittel 
zur Befriedigung seines Geschlechtstriebs. In dieser 
Herabminderung zum bloßen Objekt seines eige-
nen Sexualverhaltens liegt eine grobe Missachtung 
der Menschenwürde und der Persönlichkeitsrechte 
des betroffenen Kindes. Sexualdelikte gegen Kinder 
unterliegen mittlerweile durchgängig einer starken 
gesellschaftlichen Ächtung (…). Deshalb führt 
auch der außerhalb des Dienstes begangene sexuelle 
Missbrauch eines Kindes durch einen Beamten in 
der Vorstellungswelt eines vorurteilsfrei wertenden 
Betrachters zu einer erheblichen Ansehensbeein-
trächtigung des Beamten, wenn nicht zu völligem 
Ansehensverlust, also zu einem Verlust des Vertrauens 
der Allgemeinheit in die Integrität des Beamtentums. 
Insbesondere in einem freiheitlich-demokratischen 
Rechtsstaat ist das Vertrauen der Allgemeinheit in 
die Integrität der Beamtenschaft für den geordneten 
Ablauf der öffentlichen Verwaltung unabdingbar. 
Dieses Vertrauen wird auch durch das persönliche 
Ansehen eines jeden Beamten bestimmt…“. Dem 
schließt sich der Senat an.

Hinzu kommt, dass der Beklagte in seiner Eigen-
schaft als vom Staatsdienst beurlaubter, im kirchli-
chen Dienst stehender Lehrer Schutzbefohlene sexu-

ell missbraucht und sexuell belästigt hat. Damit hat 
er grundsätzlich seine Nichteignung für den Lehrer-
beruf gezeigt. Ein Lehrer ist nicht nur zur Vermitt-
lung von Wissen, sondern auch zur Erziehung der 
Schüler verpflichtet. Er muss insbesondere die geis-
tige und sittliche Entwicklung der ihm anvertrauten 
Schüler fördern und schützen. Schüler, Eltern, Vor-
gesetzte und Öffentlichkeit müssen sich unbedingt 
darauf verlassen können, dass sexuelle Verfehlungen 
von Lehrern gegenüber Schülern unterbleiben. Die 
Wahrung der Integrität der Schüler, die Pflicht zur 
Gewährleistung ihrer behutsamen Entwicklung so-
wie Anspruch und Vertrauen der Schüler und Eltern 
darauf, dass Lehrer das Obhut- und Näheverhältnis 
zu den Schülern nicht zur Verfolgung eigener Bedürf-
nisse ausnutzen, verpflichten den Lehrer dazu, sich in 
sexueller Hinsicht uneingeschränkt korrekt – in Wort 
und Tat – zu verhalten (BayVGH, U.v. 12.3.2013 – 
16a D 11.624 - juris). (…)

Die Geltendmachung des disziplinaren Verfolgungs-
anspruchs ist unter Würdigung des Verhaltens des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und 
Kultus im Jahr 1976 nicht durch Verwirkung oder 
Verzicht seitens des Klägers ausgeschlossen. Das 
Rechtsinstitut der Verwirkung ist dem Disziplinar-
recht fremd. Im Mittelpunkt disziplinarer Betrach-
tung und Wertung eines Beamten steht ausschließlich 
die Frage, ob er für das ihm übertragene Amt noch 
tragbar bzw. ob, wenn dies der Fall ist, Disziplinar-
maßnahmen erzieherischen Charakters verhängt 
werden müssten, um den Eintritt der Untragbarkeit 
für das Amt durch Wiederholung einschlägigen oder 
anderen Missverhaltens zu verhindern. (…) Ebenso 
wenig besteht im Disziplinarrecht die Möglichkeit 
der Freistellung von der Verfolgung durch behördli-
chen Verzicht (BVerwG U.v. 26.2.1988 a.a.O.). Diese 
wäre allenfalls denkbar, wenn ein formaler fehlerfreier 
Verfolgungsverzicht durch die zuständige Behörde 
vorläge (BVerwG, U.v. 26.2.1988 a.a.O.). Dies ist 
nicht der Fall.

Auch die langjährige Bewährung des Beklagten 
im staatlichen Gymnasialdienst nach den begangenen 
Taten (1976 bis zur Pensionierung 1999) rechtfertigt 
kein Absehen von der disziplinaren Höchstmaßnah-
me. Ein Disziplinarmaßnahmeverbot wegen Zeitab-
laufs besteht gemäß Art. 16 BayDG für die Aberken-
nung des Ruhegehalts (Art. 13 BayDG) nicht. Trotz 
seiner langjährigen Bewährung nach den Taten hat 
der Beklagte durch das von ihm verwirklichte schwere 
Dienstvergehen das Vertrauen des Dienstherrn und 
der Allgemeinheit endgültig verloren. Deshalb ist 
ihm das Ruhegehalt abzuerkennen (Art. 14 Abs. 2 
Sätze 1 und 2 BayDG). Der endgültige Verlust des 
Vertrauens des Dienstherrn oder der Allgemeinheit 
beruht hier darauf, dass aufgrund der Gesamtwürdi-
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gung aller im Einzelfall bedeutsamen be- und entlas-
tenden Gesichtspunkte der Schluss gezogen werden 
muss, dass die durch das Fehlverhalten des Beamten 
herbeigeführte Schädigung des Ansehens des Berufs-
beamtentums bei einer Fortsetzung des Beamtenver-
hältnis nicht wieder gutzumachen ist. (…) Es wären 
Rückwirkungen auf das Vertrauen in die Integrität 
des Berufsbeamtentums zu erwarten, wenn ein Ru-
hestandsbeamter, der wegen eines schweren Dienst-
vergehens als aktiver Beamter nicht mehr tragbar 
wäre, weiterhin sein Ruhegehalt beziehen könnte und 
berechtigt bliebe, die Amtsbezeichnung und die im 
Zusammenhang mit dem früheren Amt verliehenen 
Titel zu führen. Zum anderen gebietet der Grundsatz 
der Gleichbehandlung gemäß Art. 3 Abs. 1 GG, dass 
ein Beamter, der nach Begehung eines zur Auflösung 
des Beamtenverhältnisses führenden Dienstvergehens 
in den Ruhestand tritt, nicht besser gestellt wird als 
ein Beamter, der bis zum Abschluss des Disziplinar-
verfahrens im aktiven Dienst verbleibt (zusammen-
fassend BVerwG, U.v. 24.5.2007 – 2 C 28/06, B.v. 
13.10.2005 – 2 B 19/05 – jeweils juris, BayVGH, 
U.v. 25.3.2009 –16a D 07.1652 – juris).

Weder der Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 
BGB) noch das Verhältnismäßigkeitsprinzip führen 
dazu, dass wegen des Verhaltens des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus im 
Jahr 1976 von der disziplinaren Höchstmaßnahme 
abzusehen wäre: Durch den Brief des Missionswerkes 
vom 22. Juli 1976 wurde dem Ministerium bekannt, 
dass der Beklagte sich einer Schülerin gegenüber Un-
regelmäßigkeiten zu Schulden habe kommen lassen. 
Damit war der Dienstvorgesetzte des Beklagten ge-
mäß Art. 27 Abs. 1 BayDO 1970 verpflichtet, die 
zur Aufklärung des Sachverhalts erforderlichen Er-
mittlungen zu veranlassen. Die Ermittlungen hat 
das Ministerium insoweit durchgeführt, als es eine 
schriftliche Stellungnahme des Beklagten einholte.

Es kann dahinstehen, ob der vom Dienstvor-
gesetzten betriebene Umfang der Aufklärung den 
gesetzlichen Anforderungen genügte. Jedenfalls hat 
das Missionswerk in seinem Schreiben vom 22. Juli 
1976 den Sachverhalt zugunsten des Beklagten ver-
schleiert. Auch hat der Beklagte am 29. September 
1976 vorsätzlich wahrheitswidrige Angaben gemacht. 
(…) Im Übrigen mag es zwar sein, dass durch eine 
weitergehende Aufklärung, insbesondere die Anfor-
derung des Personalakts des Missionswerks durch den 
Dienstvorgesetzten, die Taten des Beklagten schon 
damals dem Kläger bekannt geworden wären. Unab-
hängig davon, welche Folgen dies für den Beklagten 
damals gehabt hätte, kann der Umstand etwaiger 
mangelhafter Ermittlungen des Dienstvorgesetzten 
dem Beklagten aufgrund dessen eigenen Verhaltens 
heute nicht mehr zugute kommen. Eine etwaige Be-

rufung auf den Grundsatz von Treu und Glauben ist 
dem Beklagten mithin verwehrt. (…)


